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IM NAMEN DER REPUBLIK!

 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter DDr. KINZLBAUER, LL.M. als Vorsitzenden und die Richterin Dr. ZOPF als

Beisitzerin über die Beschwerde des XXXX, geb. XXXX, StA. Pakistan, vertreten durch RA Dr. Pochieser, gegen den

Bescheid des Bundesasylamtes vom 02.06.2012, Zl. 05 00.723-BAT, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

 

Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt I. und II. des bekämpften Bescheides gemäß § 3 und § 8 Abs 1 Z 1 BGBl I

2005/100 idgF als unbegründet abgewiesen.

 

Der Beschwerde gegen Spruchteil III. des bekämpften Bescheides wird stattgegeben und festgestellt, dass die

Ausweisung von XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100/2005 idgF,

auf Dauer unzulässig ist.

Text

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

 

I. Der Asylgerichtshof nimmt den nachfolgenden Sachverhalt als erwiesen an:

 

I.1. Bisheriger Verfahrenshergang

 

I.1.1. Die beschwerdeführende Partei (in weiterer Folge kurz als "bP" bezeichnet), ein männlicher Staatsangehöriger

der Islamischen Republik Pakistan (in weiterer Folge "Pakistan" genannt), brachte am 17.01.2005 nach illegaler Einreise

beim Bundesasylamt (BAA) einen Antrag auf internationalen Schutz ein. Die bP wurde hierzu erstbefragt und vor dem

Bundesasylamt einvernommen.

 

Als Begründung für das Verlassen des Herkunftsstaates brachte die bP im Verfahren vor der belangten Behörde im

Wesentlichen vor, dass sie als Mitglied der PML-N in Pakistan verfolgt sei. Die bP habe an Demonstrationen

teilgenommen und sei im Zuge dessen festgenommen worden. Der Vater der bP sei im Zuge eines Streites mit der

gegnerischen Partei erschossen worden. Die bP und ihren Bruder hätte man zu Unrecht eines Mordes beschuldigt, der

Bruder wäre vom Lahore High Court zum Tode, die bP selbst zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die bP hätte sich

aber versteckt gehalten und so der Festnahme entgehen können.

 

I.1.2. Mit Bescheid vom 29.05.2007 wies das Bundesasylamt den Asylantrag gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 und 2 AsylG 1997 ab.

Das Vorbringen der bP sei nicht glaubwürdig, da es "nicht nachvollziehbar" sei, dass der Mord im April 2004 und die

Verhandlung und Urteilsverkündung ebenfalls noch im selben Monat stattgefunden hätten. Ferner hätte die bP stets

vorgebracht, der Mann (dessen Ermordung man ihm vorwerfen würde) sei erschossen worden, einmal hätte er jedoch

von einem Unfall als Todesursache gesprochen.

 

Gegen den Bescheid wurde fristgerecht Beschwerde an den seinerzeitigen UBAS eingebracht.
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I.1.3. Mit Erkenntnis des Asylgerichtshofes vom 25.11.2011, Zl C7 312756-1/2008 wurde in Erledigung der Beschwerde

der bekämpfte Bescheid vom 29.05.2007 behoben und die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG an das BAA

zurückverwiesen.

 

I.1.4. Am 30.01.2012 langte eine Vollmachtsanzeige sowie ein Antrag auf Übersendung des Aktes bzw. Akteneinsicht in

Wien von der nunmehrigen rechtsfreundlichen Vertretung der bP ein. Am 15.02.2012 wurde Akteneinsicht genommen.

 

I.1.5. Am 07.03.2012 erfolgte eine weitere Einvernahme vor dem Bundesasylamt, in welcher der bP aktuelle

Länderfeststellungen vorgehalten worden sind. Die bP legte englische Zeitungsberichte vor. Am 08.03.2012 langten die

wesentlichen Ausschnitte dieser Berichte in Übersetzung beim BAA ein.

 

I.1.6. Am 20.03.2012 langte ein Antrag auf Berichtigung der Niederschrift samt Stellungnahme über die

rechtsfreundliche Vertretung ein.

 

I.1.7. Der Antrag der bP auf internationalen Schutz wurde folglich mit im Spruch genannten Bescheid des BAA vom

02.06.2012 gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt

(Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den

Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die Ausweisung aus

dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan verfügt (Spruchpunkt III.).

 

I.1.7.1. Im Rahmen der Beweiswürdigung erachtete die belangte Behörde das Vorbringen der bP unglaubwürdig und

führte im Rahmen der rechtlichen Beurteilung aus, dass auch von einer innerstaatlichen Schutzalternative auszugehen

sei.

 

I.1.7.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan traf das Bundesasylamt ausführliche Feststellungen.

 

I.1.7.3. Rechtlich führte das Bundesasylamt aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A Zi er 2 der GKF noch unter § 8

Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam. Ebenso stelle eine Ausweisung keinen unzulässigen Eingri  in

das durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf ein Privat- und Familienleben der bP dar.

 

I.1.7.4. Hinsichtlich des Inhaltes des angefochtenen Bescheides im Detail wird auf den Akteninhalt (VwGH 16. 12. 1999,

99/20/0524) verwiesen.

 

I.1.8. Mit Bekanntgabe der rechtsfreundlichen Vertretung vom 11.06.2012 wurde auf die Beigabe eines Rechtsberaters

verzichtet.

 

I.1.9. Gegen den angefochtenen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz innerhalb o ener Frist

Beschwerde erhoben.

 

Im Wesentlichen wurde nach Wiederholung der Grundzüge des Vorbringens vorgebracht, dass die bP aufgrund von

politischen Streitigkeiten zwischen ihrer Partei (PML-N) und der PML-Q, welche auch für den Tod ihres Vaters

verantwortlich sei, ge ohen sei. In diesem Zusammenhang habe die bP keine e ektive Schutzgewährung durch den

Staat erfahren und auch künftig nicht zu erwarten.

 

Im Falle der Rückkehr würde die bP aufgrund des gegen sie erlassenen Scheinurteils für den Rest des Lebens inhaftiert

oder sogar erschossen werden. Im Falle der Haft drohe Folter und unmenschliche Behandlung, obwohl die bP keine

Straftat begangen habe.

 

Das BAA habe den Begri  der Glaubhaftmachung verkannt und ginge unrichtiger Weise davon aus, dass das

Vorbringen der bP unglaubwürdig sei.

 

Die Umstände des Todes des Mitglieds der PML-Q habe die bP nicht genau schildern können, da sie den Vorfall nur aus

Erzählungen gekannt habe und die bP verschiedene Gerüchte um diesen Vorfall im Gedächtnis behalten habe. Dass

die bP keine genauen Daten mehr angeben könne, liege daran, dass die Vorfälle schon lange zurückliegen würden und

alles sehr überstürzt und plötzlich passiert sei. Die Angst, Strapazen der Flucht und Vorfälle an sich hätten die bP

belastet und das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt. Die Behörde wäre von Amts wegen verp ichtet gewesen,

Ermittlungen hinsichtlich einer Traumatisierung der bP durch die Geschehnisse zu veranlassen.
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Weiters habe das BAA die Ermittlungsp ichten verletzt, da es den Sachverhalt der Zugehörigkeit der bP zur

Gruppierung der PML-N und einer diesbezüglichen Bedrohung nicht geprüft habe.

 

Beantragt wurde unter anderem die Einvernahme der bP, eine mündliche Verhandlung, die Beauftragung eines

Verbindungsbeamten mit Ermittlungen vor Ort sowie die Einholung eines länderkundigen

Sachverständigengutachtens. Das Recht auf ein faires Verfahren sei verletzt, da dem Vertreter der bP im Rahmen der

Einvernahme kein Fragerecht gewährt worden und er auf eine schriftliche Nachreichung mittels Stellungnahme

verwiesen worden sei.

 

Der bP sei eine innerstaatliche Fluchtalternative nicht zumutbar, da Pakistan als eines der gefährlichsten Länder der

Welt einzustufen sei.

 

In weiterer Folge benannte die bP Berichte hinsichtlich der Menschenrechtslage sowie Zeitungsberichte und zitierte

hieraus.

 

Die bP habe sich in Österreich gesellschaftlich integriert und führe als Selbstständiger ein Kleintransportunternehmen.

Er könne sich dadurch selbst erhalten und sei nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen. Außerdem spreche er

mittlerweile sehr gut Deutsch und p ege zahlreiche Kontakte und Freundschaften in Österreich, überwiegend mit

österreichischen Staatsangehörigen. Die bP habe keinen Bezug mehr zum Heimatland, da es ihm nicht möglich sei,

den Kontakt mit der dort aufhältigen Familie zu halten.

 

Hinsichtlich des Inhaltes der Beschwerde im Detail und des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt (VwGH 16.

12. 1999, 99/20/0524) verwiesen.

 

I.1.10. Am 07.05.2013 langte eine Urkundenvorlage (Deutschzeugnis sowie Bescheid des AMS vom 05.04.2013) ein.

 

I.1.11. Hinsichtlich des Verfahrensherganges im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen.

 

I.2. Basierend auf das Ergebnis des Beweisverfahrens sind folgende Feststellungen zu treffen:

 

I.2.1. Die beschwerdeführende Partei

 

Bei der beschwerdeführenden Partei handelt es sich um einen männlichen pakistanischen Staatsbürger, welcher die

Sprachen Urdu und Punjabi beherrscht und sich zum Mehrheitsglauben des Islam bekennt. Die bP ist ein junger,

gesunder, arbeitsfähiger Mann mit bestehenden familiären Anknüpfungspunkten in dessen Herkunftsstaat und einer -

wenn auch auf niedrigerem Niveau als in Österreichgesicherten Existenzgrundlage.

 

Die Mutter, Cousins sowie ein Bruder der bP leben nach wie vor in Pakistan. Die Mutter lebt im Elternhaus der bP in

der Herkunftsregion XXXX, wo die bP auch für zehn Jahre die Grundschule besuchte. Die bP war von 2000 bis 2004 im

Restaurant des Vaters beschäftigt.

 

Die bP hat keine relevanten familiären Anknüpfungspunkte in Österreich.

 

Die bP hat am 19.04.2013 die Deutschprüfung A2 mit sehr gut absolviert.

 

Die bP hat in Österreich als Selbstständiger für seinen Lebensunterhalt gesorgt und keine staatliche Unterstützung in

Anspruch genommen. Erst seit 05.04.2013 ist die bP beschäftigungslos, da sie keine entsprechende Bewilligung durch

das AMS erhalten hat.

 

Die bP ist unbescholten und verfügt über einen Freundeskreis in Österreich.

 

Die Identität der bP steht fest.

 

I.2.2. Die Lage im Herkunftsstaat Pakistan

 

Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage in Pakistan schließt sich das ho. Gericht den Feststellungen der belangten

Behörde an und legt dieser der Entscheidung zugrunde.
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Allgemeine Lage

 

Allgemeine Sicherheitslage

 

Das Hauptaugenmerk der Armee liegt derzeit auf der Bekämpfung der Taliban und anderer jihadistischer Gruppen, die

sich in den vergangenen Jahren zur zentralen Bedrohung des Landes entwickelt haben. 2009 ging die Armee mit zwei

größeren Militäroperationen (im Sommer 2009 im Swat-Tal und im Oktober 2009 in Süd-Wasiristan) gegen die Taliban

vor, die ihrerseits Anschläge auf militärische Einrichtungen auch außerhalb der umkämpften Gebiete ausübten (z.B.

Selbstmordanschlag auf eine Kaserne in Mardan, Khyber-Pakhtunkhwa, am 10. Februar 2011 mit 32 Toten).

 

Bei 2.586 terroristischen Anschlägen, davon 87 Selbstmordattentaten, sind 2009 3.021 Personen ums Leben

gekommen und 7.334 verletzt worden. 2010 ging, zum ersten Mal seit 2007 die Zahl der terroristischen Anschläge im

Vergleich zum Vorjahr um rund 11% auf

2.113 zurück, dabei kamen 2.913 Menschen ums Leben, 5.824 wurden verletzt. Die Zahl der Selbstmordattentate

verringerte sich um 22% auf 68.

 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan,

Stand: Juni 2011)

 

Seit Ende April 2009 haben sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem pakistanischen Militär und den

Taliban verschärft. Zuvor hatten die Taliban eine Vereinbarung mit der Provinzregierung von Khyber Pakhtunkhwa im

Februar 2009 genutzt, um die Herrschaft im Swat-Tal zu übernehmen und anschließend in zwei Nachbardistrikte

vorzurücken. Die Armee antwortete daraufhin am 26. April 2009 mit einer Gegeno ensive und beendete die Taliban-

Herrschaft im Swat-Tal. Von Oktober bis Dezember 2009 wurden die Taliban aus Süd-Wasiristan (FATA) vertrieben,

einer Region, die von ihnen jahrelang kontrolliert worden war. Daneben nden auch in anderen Teilen der FATA immer

wieder Gefechte statt. Die Taliban reagieren auf diese Militäroperationen mit Terroranschlägen, von denen v.a. Khyber

Pakhtunkhwa und FATA betro en sind, die sich aber auch gegen Ziele in pakistanischen Großstädten wie z.B. Karachi,

Lahore und Faisalabad richten. Die Terroranschläge halten auch im Jahr 2011 an. Sie zielen vor allem auf Einrichtungen

des Militärs und der Polizei. Opfer sind aber auch politische Gegner der Taliban, religiöse Minderheiten sowie Muslime,

die nicht der strikt konservativen Scharia-Auslegung der Taliban folgen, wie z.B. die Sufis.

 

Die pakistanische Regierung steht in dieser Auseinandersetzung vor großen Herausforderungen: Um die militärischen

Erfolge zu konsolidieren und einer Rückkehr der Taliban vorzubeugen, müssen in den zurück gewonnenen Gebieten

funktionierende zivile Verwaltungsstrukturen etabliert werden, das gilt v.a. für das Rechtssystem. Außerdem muss die

wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete vorangetrieben werden. Schließlich gilt es, die große Zahl interner

Flüchtlinge zu bewältigen, die im Sommer 2009 auf die Zahl von 2,7 Mio. angestiegen war. Mittlerweile sind die

Bewohner des Swat-Tals wieder zurückgekehrt. Dennoch wird die Zahl der Binnen üchtlinge, vor allem aufgrund der

weitergehenden Kämpfe in den FATA, immer noch knapp eine Mio. geschätzt.

 

(AA - Auswärtiges Amt: Pakistan - Innenpolitik, Stand: November 2011,

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html, Zugri

19.01.2012)

 

Während des Jahres gab es weiterhin militante und terroristische Aktivitäten in verschiedenen Gebieten der Khyber

Pakhtunkhwa und der FATA sowie Selbstmordanschläge in allen vier Provinzen und der FATA. Die Regierung hat

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung umgesetzt. Das Militär engagiert sich in aktiven Kampfoperationen gegen

Militante oder in Sicherheitsoperationen um die Sicherheit wiederherzustellen in den Khyber, Baiaur, Kurram,

Mohmand, Orakzai und Süd-Waziristan Agencies [Anmerkung: von Stämmen besiedelte Regionen] der FATA sowie im

Swat und im Malakand Bezirk in Khyber Pakhtunkhwa. Die Regierung unternahm ebenso Aktivitäten um die

terroristischen Netzwerke in und um das Land zu zerstören und somit die Rekrutierung zu unterbinden. Die Polizei

verhaftete Mitglieder vonterroristischen Verbänden und TTP Kommandeure, welche die Militanten in den tribalen

Gebieten logistisch versorgten. Außerdem verlegte die Regierung 100.000 Truppen von der indischen Grenze um einen

Schlag gegen die Taliban an der afghanischen Grenze durchzuführen. Der Polizei gelang es auch Selbstmordattentate

zu vereitelten, Proponenten zu verhaften und Ausrüstungen, wie Bombenwesten, Wa en und andere Materialien zu

konfiszieren. Die Regierung unterhält auch ein Zentrum im Swat-Tal zur Rehabilitation früherer Kindersoldaten.

 

(USDOS - United States Department of State: 2010 Human Rights Report: Pakistan, 8.4.2011)

 

Die zweite Hälfte 2011 war eine vergleichsweise friedliche Periode. Es kam zu einem Rückgang der

Selbstmordanschläge und zu einem Rückgang bei Drohnenangri en. Die Sicherheitslage verbessert sich langsam, die

Gewalt hat in den letzten beiden Jahren um 24 Prozent abgenommen. Dennoch gehört Pakistan zu den brisantesten



Regionen der Welt.

 

Die Sicherheitslage im Punjab, in Kaschmir und Islamabad hat sich wesentlich verbessert. In den Provinzen Khyber

Pakhtunkhwa, Belutschistan und den FATA ist die Zahl der gewalttätigen Zwischenfälle im Jahr 2011 jedoch gestiegen.

 

Insgesamt gab es im Jahr 2011 in Pakistan 1.966 terroristische Anschläge. Dabei wurden 2.391 Menschen getötet und

4.389 verletzt. Zählt man die Opfer der terroristischen Anschläge, der militärischen Operationen, der Drohnen, der

ethno-politischen Gewalt, der Gewalt zwischen verschiedenen Stämmen und der grenzüberschreitenden Gewalt

zusammen, wurden im Jahr 2011 in Pakistan bei 2.985 Zwischenfällen

7.107 Menschen getötet und 6.736 verletzt.

 

Die Gewaltvorfälle gingen damit um 12 Prozent im Vergleich zu 2010 zurück (22 Prozent im Vergleich zu 2009), die Zahl

der Todesopfer um 29 Prozent und die Zahl der Verletzten um 34 Prozent. Der Trend eines insgesamten Rückgangs

von Gewaltvorfällen und Opferzahlen, der bereits im Jahr 2010 beobachtet werden konnte, hielt somit auch 2011 an.

 

Sicherheitsanalysten führen verschiedenen Gründe an, welche die Militanten davon abhielten, ihre Angri e

auszudehnen, wie die militärischen Operationen in Teilen der FATA, die gestiegene Überwachung durch die

Rechtsdurchsetzungsbehörden und die Verhaftung von 4.219 Terror-Verdächtigen, aber auch die US-Drohnen, die

Gespräche zwischen den Militanten und dem Staat, die Dezentralisierung der TTP sowie die zunehmende

Konzentration al Quaidas auf Afrika und die arabischen Halbinsel.

 

Von den 1.966 terroristischen Anschlägen in ganz Pakistan 2011 elen allein auf die beiden Unruheprovinzen Khyber

Pakhtunkhwa und Belutschistan sowie die FATA zusammengenommen 1.827. Aus Karachi wurden 58 berichtet, aus

den anderen Teilen der Provinz Sindh 21, aus dem Punjab 30, aus Gilgit-Baltistan 26, vier aus Islamabad und keine aus

Azad Jammu und Kaschmir.

 

(Pak Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2011, 4.1.2012, http://san-pips.com/download.php?f=108.pdf,

Zugriff 7.2.2012)

 

Es gab einen deutlichen Rückgang an Bombemattentaten in Pakistan.

 

(Reuters: Factbox: Key political risks to watch in Pakistan, 12.12.2011,

http://www.reuters.com/article/2011/12/12/us-pakistan-risks-idUSTRE7BB08S20111212, Zugriff 7.2.2012)

 

Rechtsschutz

 

Justiz

 

Das pakistanische Justizsystem umfasst Zivil- und Strafgerichte auf Republik-, Provinz- und Departementebene.

Zusätzlich existieren ein Scharia - Gerichtshof auf Bundesebene und Scharia - Gerichte auf lokaler Ebene. Die

Entscheidungskompetenzen der verschiedenen Gerichtssysteme überschneiden sich teilweise, und sich

widersprechende Urteile sind möglich. Darin widerspiegelt sich die variierende Auslegung weltlichen und religiösen

Rechts durch die parallel bestehenden Gerichtssysteme.

 

Um das pakistanische Justizsystem sind in Politik und Zivilgesellschaft starke Kontroversen ausgetragen worden.

Insbesondere die Frage der Unabhängigkeit der Judikative und deren Schutz vor politischer Ein ussnahme prägt die

ö entliche Diskussion seit vielen Jahren. Von besonderer Bedeutung sind die seit Mitte 2007 anhaltenden, teils

blutigen Proteste pakistanischer Rechtsanwälte, die so genannte "Lawyers' Movement". Sie führten unter anderem zur

Wiedereinsetzung von Richtern des Obersten Gerichtshofes und der Provinzgerichte, die zuvor durch

Notrechtsbeschluss abgesetzt worden waren. Weiterhin trugen die Proteste entscheidend dazu bei, dass der damalige

Staatspräsident Pervez Musharraf im August 2008 nach einer Wahlniederlage zurücktrat.

 

Das National Judicial Policy Making Committee, ein Ausschuss des Obersten Gerichtshofes, erarbeitete zwischen April

und Mai 2009 eine neue nationale Strategie zur Überwindung der drängendsten Problemen des pakistanischen

Justizsystems. Mitglieder des Ausschusses waren die Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, des Scharia-

Gerichtshofes und der vier Obergerichte auf Provinzebene. Ungenügende Unabhängigkeit der Gerichte,

Korruptionsprobleme im Justizsystem sowie die im-mense Zahl hängiger Verfahren wurden als Hauptprobleme

identifiziert. Die neue Strategie ist seit dem 1. Juni 2009 in Kraft.

 



Einschätzungen zur Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit der pakistanischen Justizpraxis fallen unterschiedlich aus.

Generell arbeiten höhere Instanzen diesbezüglich besser als die regional oder lokal zuständigen Gerichte; Berichte von

Korruption und Beeinflussung betreffen jedoch alle Instanzen.

 

Die durch die Anwaltschaft und auf Druck der Straße erzwungene Wiedereinsetzung der von Staatspräsident

Musharraf entlassenen Richter und des Obersten Richters des Verfassungsgerichts hat eine deutliche Stärkung der

Judikative bewirkt.

 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und Haftbedingungen,

5. Mai 2010)

 

Das Gesetz garantiert eine unabhängige Justiz, in der Praxis ist die Justiz oft von externen Ein üssen beeinträchtigt. Bei

der Bearbeitung von unpolitischen Fällen werden der Hohe Gerichtshof und der Oberste Gerichtshof von den Medien

und der Ö entlichkeit im Generellen als zuverlässig eingeschätzt. Es gibt einen hohen Rückstand bei der Bearbeitung

der Fälle in den unteren und höheren Gerichten, sowie andere Probleme, welche das Recht auf ein faires Verfahren

beeinträchtigen können.

 

Die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes und der Hohen Gerichte ist für einige Gebiete, die andere juristische

Systeme haben, nicht zuständig.

 

Das Zivil-, Kriminal- und Familiengerichtssystem berechtigen zu ö entlichen Verhandlungen, Unschuldsvermutung und

Berufung. Angeklagte haben das Recht auf Anhörung und die Konsultierung eines Anwalts. Die Kosten für die

rechtliche Vertretung vor den unteren Gerichten muss der Angeklagte übernehmen, in weiteren und

Berufungsgerichten kann ein Anwalt auf ö entliche Kosten zur Verfügung gestellt werden. Angeklagte können Zeugen

befragen, eigene Zeugen und Beweise einbringen und haben rechtlichen Zugang zu den Beweisen, die gegen sie

vorgebracht werden.

 

Gerichte versagten im Berichtszeitraum oft dabei, die Rechte religiöser Minderheiten zu schützen. Auf Richter wurde

manchmal Druck ausgeübt, hohe Strafen gegen als Angri e auf die sunnitische Orthodoxie gesehene Tätigkeiten zu

verhängen. Gesetze gegen Blasphemie wurden diskriminierend gegen Christen, Ahmadis und andere religiöse

Minderheiten eingesetzt.

 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011)

 

Im April wurde die 18. Verfassungsänderung verabschiedet, welche die Macht des Präsidenten begrenzt und dem

Parlament, dem Premiereminister, der Justiz und den Provinzregierungen größere Unabhängigkeit überträgt. Im

Oktober wurde eine hoch angesehene Menschenrechtsaktivistin als erste Frau zur Präsidentin der Anwaltskammer des

Obersten Gerichtshofs gewählt.

 

(Human Rights Watch: World Report 2011, Events of 2010, Pakistan)

 

Sicherheitsbehörden

 

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden aufgeteilt. Die Bundespolizei

(Federal Investigation Agency, FIA) ist dem Innenministerium unterstellt; ihre Zuständigkeit liegt im Bereich der

Einwanderung, der organisierten Kriminalität und Interpol sowie der Terrorismus- und Rauschgiftbekämpfung. Dabei

ist die Abteilung zur Terrorismusbekämpfung eine Special Investigation Unit (SIU) innerhalb der FIA. In diesem Bereich

sind auch die pakistanischen Geheimdienste ISI und IB aktiv. Die Rauschgiftbekämpfungsbehörde ANF untersteht

einem eigenem Ministerium (Ministry for Narcotics Control). Bei der Rauschgiftbekämpfung wirken allerdings auch

andere Behörden (z.B. Custom oder Frontier Corps) mit, wobei die Kompetenzen nicht immer klar abgegrenzt sind.

Ähnlich wie in Deutschland haben die einzelnen Provinzen ihre eigenen Verbrechensbekämpfungsbehörden.

Gegenüber diesen Provinzbehörden ist die FIA nicht weisungsbefugt.

 

Es ist in Pakistan problemlos möglich, ein (Schein-)Strafverfahren gegen sich selbst in Gang zu bringen, in dem die

vorgelegten Unterlagen (z.B. "First Information Report" oder Haftverschonungsbeschluss) echt sind, das Verfahren in

der Zwischenzeit aber längst eingestellt wurde. Verfahren können zum Schein jederzeit durch einfachen Antrag wieder

in Gang gesetzt werden.

 

In der Ö entlichkeit genießt die vor allem in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft

unzureichend ausgestattete Polizei kein Ansehen. Dazu trägt die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei wie

häu ge unrechtmäßige Übergri e (2010 wurden bei Polizeieinsätzen 338 angebliche Straftäter getötet [Anmerkung:



U.S. DOS berichtet von 78]) und Verhaftungen sowie Misshandlungen von in Polizeigewahrsam genommenen

Personen (2010 wurden 521 Fälle bekannt, in denen Frauen Opfer von Misshandlungen in Polizeigewahrsam wurden).

Illegaler Polizeigewahrsam - 2010 wurden 174 Fälle bekannt - und Misshandlungen durch die Polizei gehen oft Hand in

Hand, um den Druck auf die inhaftierte Person bzw. deren Angehörige zu erhöhen, durch Zahlung von

Bestechungsgeldern eine zügige Freilassung zu erreichen.

 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand:

7.2011 / Anmerkung aus:

USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011)

 

Die E zienz der Arbeit der Polizeikräfte ist pro Bezirk sehr unterschiedlich und reicht von gut bis ine zient. Das

häu ge Versagen darin, Missbräuche zu bestrafen, trägt zu einem Klima der Stra osigkeit bei. Jedoch können interne

Ermittlungen bei Missbräuchen und administrative Strafen vom Generalinspektor, den Bezirkspolizeio zieren, den

Bezirks Nazims (~Bezirksleiter), Provinz-Innenministern oder Provinzministerpräsidenten, dem Innenminister, dem

Premiereminister und Gerichten angeordnet werden. Die Exekutive und Polizeibeamte können auch

Kriminalstrafverfolgung in solchen Fällen empfehlen und die Gerichte können eine solche anordnen. Diese

Mechanismen wurden in der Praxis auch schon eingesetzt.

 

Es gab Verbesserungen in der Professionalität der Polizei während des Berichtszeitraumes. Wie im Jahr zuvor führte

die Punjab Regionalregierung regelmäßige Trainings und Fortbildungen in technischen Fertigkeiten und zum Schutz

der Menschenrechte auf allen Ebenen der Polizei durch. Die Islamabad Capital Police richtete eine Menschenrechts-

Einheit ein um die Einwohner zu ermutigen, über Menschenrechtsverletzungen zu berichten - persönlich, per Telefon-

Hotline oder e-mail - und beschloss Menschenrechtso ziere bzw. Ansprechpartner aus der Gemeinschaft in allen

Polizeistationen einzurichten. Diese können Polizeistationen jederzeit besuchen, Gefangene befragen und bei

Berichten über Missbräuche disziplinäre Maßnahmen empfehlen. Rechtsdurchsetzungsorgane der föderalen und der

Provinzebenen besuchten Trainings zu Menschen-, Opfer- und Frauenrechten. Seit 2008 hat die "Society for Human

Rights and Prisoners' Aid" mehr als 2111 Polizeioffiziere in Menschenrechtsthemen fortgebildet.

 

Ein sog. "First Information Report" (FIR) ist die gesetzliche Grundlage für alle Inhaftierungen. Die Befähigung der Polizei

selbst einen FIR auszustellen ist begrenzt, oft muss eine andere Partei den FIR ausfüllen, abhängig von der Art des

Verbrechens. Ein FIR erlaubt der Polizei einen Verdächtigen 24 Stunden festzuhalten, wobei eine Verlängerung der

Untersuchungshaft um weitere 14 Tage nur nach Vorführung vor einen Polizeirichter, und dann auch nur, wenn die

Polizei triftige Gründe anführt, dass eine solche Verlängerung für die Ermittlungen unbedingt notwendig ist. In der

Praxis kommt es aber immer wieder zur Missachtung dieser Fristen bzw. wird die gesetzlich festgelegte Vorgangsweise

nicht immer eingehalten.

 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011)

 

NGOs

 

Zahlreiche nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen können im Allgemeinen ohne Behinderung

seitens staatlicher Stellen operieren, Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durchführen und deren

Ergebnisse verö entlichen. Regierungsstellen kooperieren meistens mit diesen Gruppen und antworten auch auf ihre

Ergebnisse. Im Allgemeinen besteht für NGOs Zutritt zu Polizeistationen und Gefängnissen.

 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011)

 

Menschenrechtsorganisationen können sich in Pakistan betätigen. Bedrohungen und Einschränkungen können

erfolgen, wenn ihre Arbeit die staatlichen Sicherheitsorgane tangiert. 2010 wurden insbesondere

Menschenrechtsorganisationen, die sich für eine Reform des Blasphemiegesetzes engagiert hatten, von

extremistischen und dschihadistischen Gruppierungen bedroht.

 

Neben der angesehenen Nichtregierungsorganisation Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) gibt es eine

Vielzahl weiterer Organisationen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Schutzes der Menschenrechte beschäftigen.

Aufgabe der Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) ist die Aufklärung und Bekämpfung von

Menschenrechtsverletzungen jeder Art. In allen Landesteilen gibt es Provinzbüros und freiwillige Helfer, die

Menschenrechtsverletzungen anzeigen oder ihnen angezeigte Fälle aufnehmen, Fakten sammeln und gegebenenfalls

die Fälle der Justiz zuführen.

 

Aufgabe der vom damaligen Staatspräsidenten Musharraf im Jahre 2000 gegründeten National Commission for the

Status of Women (NCSW) ist es, die Rechte der Frau in Pakistan zu stärken, für ihre Emanzipation und Gleichstellung im

sozialen, rechtlichen und politischen Umfeld zu sorgen sowie die Diskriminierung von Frauen zu beseitigen. Die NCSW



setzt sich u. a. dafür ein, die Hudood-Gesetze (diese Gesetze von 1979 sehen die Anwendung von Körperstrafen des

islamischen Strafrechts für eine Reihe von Straftaten vor, z.B. Ehebruch oder Diebstahl) abzuscha en und das

Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern; weiterhin veranstaltet sie Workshops für Frauenfragen. Bislang wurde nur die

Empfehlung, Frauen an Familiengerichten 1/3 der Stellen vorzubehalten, teilweise umgesetzt. So sind 5% der

Richterämter an Familiengerichten für Frauen reserviert.

 

Im Bereich Frauenrechte engagiert sich auch die Aurat Foundation. Im Bereich Minderheiten (insbes. Christen) sind die

Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS), die National Commission for Justice and Peace und die All

Pakistan Minorities Alliance tätig. Die Society for Human Rights and Prisoner's Aid (SHARP) richtet Konferenzen zu

menschenrechtlichen Themen aus und bietet kostenlose Rechtsberatung.

 

Für bessere Haftbedingungen und die Begnadigung von zum Tode Verurteilten sowie für die Suche nach vermissten

Personen setzt sich der im Jahre 1980 gegründete Ansar Burney Welfare Trust International ein.

 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan,

Stand: 7.2011)

 

In den letzten Jahren sind die Aktivitäten der Zivilsgesellschaft wieder aufgeblüht und haben viel Aufmerksamkeit

erhalten. Die Anzahl von lokalen, nationalen und internationalen Nicht-Regierungsorganisationen ist stark

angewachsen und zeigt ein weites Spektrum an Perspektiven, von international vernetzten Frauenrechts-

Organisationen bis zu eher konservativ religiösen Organisationen. Bereits die Musharraf Administration sucht aktiv die

Hilfe von Frauenrechts-Organisationen wie der Aurat Foundation oder der Shirkat Gah um fortschrittlichere Gesetze,

wie die Frauenschutzverordnung von 2006 zu entwickeln. Lokale religiöse Gruppen intervenieren aber auch gegen

Änderungen in den Blasphemiegesetzen.

 

(Freedom House: Countries at the Crossroads 2011, Pakistan, 2011, 4.11.2011)

 

Menschenrechte

 

Allgemein

 

Pakistan ist den folgenden internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten:

 

??International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;

 

??Convention on the Rights of the Child;

 

??Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;

 

??Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;

 

??International Covenant on Civil and Political Rights in April 2008.

 

(U.K. Home Office: Country of Origin Information Report, Pakistan, 17.1.2011)

 

Pakistan hat im Juni 2010 den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie die Konvention gegen

Folter rati ziert. Nach der Rati kation des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte im

April 2008 hat Pakistan damit eine Reihe wichtiger menschenrechtlicher Kodifikationen ratifiziert.

 

Die pakistanische Verfassung enthält in einem eigenen Abschnitt über Grundrechte auch eine Reihe wichtiger

menschenrechtlicher Garantien. Allerdings weichen der Anspruch der Verfassung und die gesellschaftliche Realität

voneinander ab. Polizei und Justiz unterlaufen häu g Fehler bei der Untersuchung von Straftaten. Korruption ist weit

verbreitet. Die pakistanischen Gerichtshöfe sind zudem überlastet: Gerichtsverfahren ziehen sich nicht selten über

Jahrzehnte hin. Auch die seit dem Ende der Militärherrschaft wieder erstarkte Judikative ist bisher noch nicht in der

Lage gewesen, einen besseren gerichtlichen Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten.

 

Gewalttäter gehen aufgrund von Korruption, lokalen Feudalstrukturen und der Ine zienz der Justiz jedoch häu g

straffrei aus.



 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand:

November 2011,

http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugri

20.1.2012)

 

Der Schutz der Menschenrechte ist in der Verfassung verankert. Kapitel 1, Teil II der Verfassung ist den Grundrechten

gewidmet. Art. 4 §§ 1 und 2 der Verfassung garantieren den Schutz der körperlichen Unversehrtheit und

Selbstbestimmung, die nur auf der Basis der geltenden Gesetzgebung eingeschränkt werden dürfen, den Schutz vor

willkürlicher Verhaftung, des persönlichen Ansehens sowie das Recht auf Freiheit und Eigentum. Art. 9 der Verfassung

verbietet willkürliche Verhaftungen und Tötungen ohne gesetzliche Grundlage (die Todesstrafe ist nach wie vor in

Pakistan nicht abgescha t, s. III.3.). Art. 24 Abs. 2 garantiert den Schutz vor willkürlicher Enteignung persönlichen

Eigentums und Art. 25 § 1 die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Art. 25 § 2 der Verfassung verbietet

Diskriminierung auf Grund des Geschlechts. Art. 37 sichert eine kostengünstige und zügige Rechtsprechung zu.

 

Zwischen Verfassungsanspruch und Realität besteht eine erhebliche Diskrepanz. Teil VII der Verfassung garantiert die

Unabhängigkeit der Judikative, die zwar eine politische Stärkung erfahren hat, die aber insgesamt gesehen nach wie

vor ineffizient und v.a. in den unteren Gerichtsinstanzen auch weitgehend wirkungslos ist.

 

Seit 2008 gibt es ein Ministerium für Menschenrechte; im Dezember 2008 wurde von der Regierung ein Gesetzentwurf

zur Wiedereinrichtung einer staatlichen Menschenrechtskommission eingebracht; bislang ist das Gesetz aber vom

Parlament noch nicht verabschiedet worden.

 

Fälle von Verschwindenlassen (Journalisten, Aktivisten, Terrorverdächtige oder Stammesführer) durch die

Sicherheitskräfte stammen überwiegend aus der Zeit der Militärdiktatur, kommen aber immer noch vor. 2010 hat die

Human Rights Commission of Pakistan 34 neue Fälle registriert, davon 28 in Belutschistan.

 

Nach der Rückkehr zur Demokratie setzte die Regierung im Mai 2008 zwei Untersuchungsausschüsse zur Suche nach

verschwundenen Personen ein. Gemäß Angaben der "Bewegung zu Aufklärung von Fällen erzwungenen

Verschwindenlassens" wurden bis Oktober 2009 650 Personen identi ziert; 416 Fälle sind beim Obersten Gerichtshof

anhängig.

 

Der Oberste Gerichtshof hat sich seit Anfang Januar 2171 der Thematik der "verschwundenen Personen" angenommen

und damit Regierung und Sicherheitskräfte unter Druck gesetzt, die Aufklärung der ungeklärten Fälle zu

beschleunigen.

 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan,

Stand: Juni 2011)

 

Die größten Probleme im Bereich Menschenrechte stellen die außergerichtlichen Tötungen, Verschwinden von

Personen und Folter dar. Obwohl die Regierung diesbezüglich Untersuchungen eingeleitet hat, bleiben konkrete

Maßnahmen gegen die Täter oft aus. So gab es Berichte über außergerichtliche Tötungen in den FATA und in Khyber

Pakhtunkhwa (KP).

 

(USDOS - United States Department of State: 2010 Human Rights Report: Pakistan, 8.4.2011)

 

Haftbedingungen

 

Das Verhältnis der Zahl der Strafgefangenen zur Gesamtbevölkerung (geschätzt auf 164,6 Mio.) liegt bei 50:100.000

und ist damit gering. Die Verhältnisse in den Gefängnissen sind dennoch sehr schlecht; nach Feststellung von UNODC

[United Nations O ce on Drugs and Crime] und HRCP [Human Rights Commission of Pakistan] sind die Grundrechte

der Strafgefangenen, insbesondere auf körperliche Unversehrtheit und Menschenwürde, nicht gewahrt. Dies gilt

verstärkt für Strafgefangene, die zum Tod verurteilt wurden. Ungefähr 74% der Häftlinge sind nicht zuletzt wegen der

allgemein überlangen Verfahrensdauer Untersuchungshäftlinge. Dabei übersteigt die Dauer der Untersuchungshaft

nicht selten das zu erwartende Strafmaß. Schließlich werden auch bei Kleinkriminalität häu g Gefängnisstrafen

verhängt, ohne von anderen Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch zu machen. Von der Möglichkeit,

Untersuchungshäftlinge auf Kaution frei zu lassen, wird viel zu wenig Gebrauch gemacht und viele

Untersuchungshäftlinge verfügen nicht über die nanziellen Möglichkeiten zur Stellung einer Kaution. Auch die Option,

Strafgefangene vorzeitig auf Bewährung aus der Haft zu entlassen, bleibt meist ungenutzt. Folge dieser Probleme

sowie mangels Errichtung neuer Anlagen ist die chronische Überbelegung der Haftanstalten. Die landesweit 97



vorhandenen Einrichtungen sind für rund 42.000 Gefangene ausgelegt, tatsächlich waren dort aber rund 83.000

Personen (Stand Oktober 2009) untergebracht; die Überbelegungsquote liegt bei 794%. Mit Verabschiedung der

"National Judicial Policy" 2119 wird versucht, u.a. durch konsequentere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen

zur Entlassung auf Kaution und zur Bewährung das Problem der Überbelegung der Gefängnisse in den Gri  zu

bekommen.

 

Es gibt besondere Frauengefängnisse, bei gemischten Gefängnissen sind Frauen- und Männerabteilungen voneinander

getrennt. Die Zahl der weiblichen Strafgefangenen belief sich im Oktober 2009 auf 1.252, von denen 408 in

Untersuchungshaft waren und 149 zum Tode verurteilt worden waren. Wenn auch nicht in gleichem Grad wie bei den

übrigen Haftanstalten, gibt es auch in den Einrichtungen für Frauen Überbelegung und schlechte Haftbedingungen

unter unzureichenden hygienischen Bedingungen und mangelhafter medizinischer Versorgung.

 

Jugendgefängnisse existieren nicht. Der Jugendstrafvollzug erfüllt nicht die sowohl nach pakistanischem Recht (Juvenile

Justice System Ordinance, JJSO) als auch nach der von Pakistan unterzeichneten VN-Konvention über die Rechte des

Kindes niedergelegten Mindestanforderungen. Im Juni 2009 gab es 1.500 jugendliche Strafgefangene; davon waren nur

125 (8,3%) rechtskräftig verurteilt. Bürokratische Hindernisse, Korruption auf verschiedenen Ebenen und die Ine zienz

des überlasteten Justizsystems führen auch im Jugendstrafvollzug dazu, dass viele Gefangene eine längere Zeit in

Untersuchungshaft verbringen, als sie laut Gesetz als Höchststrafe für ihr Vergehen erhalten könnten. Auch nach

Ablauf der Strafhaft kommt es bis zur Freilassung z.T. zu langen Verzögerungen. Völlig ungeklärt ist die Lage der

Gefangenen aus den militärischen Operationen im Swat-Tal und in Süd-Wasiristan. Zum einen fehlt es an einer

eindeutigen auf ihren Fall anwendbaren Strafgesetzgebung, zum anderen gibt es weder ordentliche Strafanstalten

noch ein funktionierendes Justizwesen in den vom Militär befreiten Gebieten.

 

(AA - Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan,

Stand: Juni 2011)

 

Schlechte Haftbedingungen, Fälle willkürlicher Verhaftungen und lange Untersuchungshaft, ein schwaches

Strafjustizsystem, ungenügende Ausbildung für Ankläger und Kriminalisten, ein Mangel an judikativer Unabhängigkeit

in den Bezirksgerichten und Verletzung der Privatsphäre blieben Probleme.

 

Die Haftbedingungen sind manchmal sehr schlecht und erreichen internationale Standards nicht. Überfüllung ist

normal, mit Ausnahme von Zellen für reiche und einflussreiche Insassen.

Menschrechtsgruppen, die die Haftbedingungen untersuchten, fanden Fälle von sexuellem Missbrauch, Folter und

überlange Haftdauer. Einige Todesfälle von Beschuldigten waren vermutlich die Folge von physischen Misshandlungen

während der Haft. Schlechte Nahrungsmittel- und medizinische Versorgung führten zu chronischen

Gesundheitsproblemen und Unterernährung. Auch die Ausstattung ist mangelhaft.

 

(USDOS - United States Departement of State: 2010 Human Rights Report: Pakistan, 8.4.2011)

 

Die Human Rights Commission of Pakistan zitiert den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, nachdem dieser im Mai

2009 mehrere Gefängnisse besichtigt hatte: Ihm zufolge zählen zu den dringendsten Problemen im pakistanischen

Strafvollzug die starke Überbelegung, die langen Haftdauern über die Maximalstrafen hinaus sowie die unzureichende

medizinische Versorgung und der allgemein schlechte physische und psychische Zustand der Inhaftierten.

 

Haftzeitverminderungen und Hafterleichterungen bis hin zu Massenentlassungen sind in Pakistan keine Seltenheit.

Besonders an Feiertagen werden Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt: Beispielsweise wurden 2007 wie auch in früheren

Jahren am Nationalfeiertag (23. März) und zum Ramadanfest (14. Oktober 2007) Haftzeitverminderungen gewährt und

überdies 121 beziehungsweise 125 Gefangene vorzeitig entlassen.

 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und Haftbedingungen, 5. Mai 2010)

 

Innerstaatliche Fluchtalternative

 

Allgemeines

 

Für Angehörige aller Gruppen gilt, dass ein Ausweichen in der Regel das Aufgeben der wirtschaftlichen Basis mit sich

bringt. In den Städten, v.a. den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, leben potentiell

Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. Selbst Personen, die wegen Mordes von der

Polizei gesucht werden, können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt liegt, unbehelligt leben.

 



(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand:

6.2011)

 

Rückkehr

 

Grundversorgung / Wirtschaft

 

Personen, die nach Pakistan zurückkehren, erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige

Sozialleistungen. Kehren sie in ihren Familienverband zurück, ist ihre Grundversorgung im Rahmen dessen

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gesichert.

 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, Stand:

6.2011)

 

Unter Annahme einer Bevölkerungsgröße von 177,276 Millionen Menschen, liegt die Anzahl der erwerbstätigen

Personen bei geschätzten 53,78 Millionen Menschen. Im Landwirtschaftssektor sind etwa 41 Prozent aller

Erwerbstätigen beschäftigt, in der Industrie 21,2% und im Servicesektor 37.8%. Etwa 7,4% der arbeitsfähigen

Bevölkerung gelten als o ziell arbeitslos. Der Dienstleistungssektor wird in Zukunft die meisten Arbeitsplätze

bereitstellen, aber auch im Bereich der Industrie wird mit einem Zuwachs der Beschäftigungszahlen gerechnet. Im

Landwirtschaftssektor werden die Regierungsprogramme die auf ländliche Entwicklung abzielen zu einer

Verbesserung der Erwerbssituation führen. Die Telekommunikations- und die Baubranche haben ihre Expansion

fortgesetzt und viele formelle und informelle Arbeitsplätze gescha en, der soziale Bereich und der Handel holen in

dieser Hinsicht auf. Die Expansion des Telekommunikationssektors und der Baubranche haben zu einem besseren

Stellenangebot geführt, das Baugewerbe pro tierte von Aufträgen aus der Privatwirtschaft aber auch von staatlichen

Straßenbauprogrammen. Da die Mehrheit der erwerbstätigen Bevölkerung auf dem Land lebt haben Programme zur

Verbesserung im landwirtschaftlichen Bereich und in verwandten Gebieten ein großes Potential.

 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011)

 

Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise, politische und Sicherheitssorgen sowie die Fluten belasten Pakistan

stark. Nachdem es sich von der 2008/2009 globalen Krise erholte, verzeichnete es 2009/10 ein Wachstum von 3,8

Prozent des BIP. Durch die Fluten von 2010, verschärft durch einen globalen Anstieg der Lebensmittel- und Ölpreise,

verlangsamte sich die ökonomische Aktivität und erhöhte sich die In ationsrate. Das Wachstum des BIP el dadurch

auf 2,4 Prozent im Jahr 2010/11.

 

(World Bank: Country Partnership Strategy Progress Report For The Islamic Republic Of Pakistan For The Period

Fy2010-14, 16.11.2011, http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/12/01/000333037_20111201005343/Rendered/PDF/652860CASP0R200Official0Use0Only090.pdf,

Zugriff 18.1.2012)

 

Ausgaben für den Wiederaufbau nach den Flutkatastrophen, Energiesubventionen sowie anhaltend hohe

Militärausgaben im Zuge der Militäroperationen gegen die Talibangruppen werden die ö entlichen Haushalte

weiterhin stark belasten und den Raum für dringend notwendige Investitionen in Bildung, Gesundheit und

Infrastruktur weiter einschränken. Eine positive Entwicklung ist der deutliche Anstieg von Rücküberweisungen von im

Ausland arbeitenden Pakistanern (remittances) in den letzten Jahren, wie auch ein Anstieg der Exporterträge vor allem

der Textilindustrie, der sich jedoch in erster Linie aus einer Erhöhung der Weltmarktpreise für Baumwolle speist. Die

ausländischen Direktinvestitionen sind deutlich rückläufig.

 

(Auswärtiges Amt: Länderinformationen, Pakistan, Wirtschaft, Stand 11.2011,

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Wirtschaft_node.html, Zugri

18.1.2012)

 

Die Monsoon-Über utungen von Juli/August 2011 haben Auswirkungen auf mehr als 5 Millionen Menschen in den

betro enen Gebieten in Sindh und Belutschistan. Humanitäre Helfer sowie die Regierung teilen Überwinterungshilfen,

Schutz- und andere Hilfsgüter an mehr als 450.000 betro ene Haushalte aus, jedoch konnten 43 Prozent der

betro enen Haushalte noch nicht erreicht werden. In Gebieten in Sindh und Belutschistan wird geschätzt, dass 4,3

Millionen Menschen von Lebensmittelunsicherheit durch die Fluten betroffen sind.

 

(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs:

Pakistan, Monsoon 2011 Situation Report No. 15, 9 December 2011, http://pakresponse.info/LinkClick.aspx?

fileticket=gPCG-Q8pESE%3d&tabid=41&mid=539, Zugriff 18.1.2012)



 

Beschäftigungsförderungsprogramme

 

Die Regierung hat erkannt, dass eine solide Grundlage für die Wirtschaft und schnelleres Wachstum einen direkten

Ein uss auf die Beschäftigungssituation hat und deshalb verschiedene Maßnahmen getro en, um das wirtschaftliche

Wachstum zu beschleunigen. Eine Reihe initiierter Projekte wird eine positive Auswirkung auf die Scha ung neuer

Arbeitsplätze haben. Hierzu zählen unter anderem die Verbesserung der physischen Infrastruktur, die Ausweitung des

landwirtschaftlichen Potenzials des Landes und die Anwendung neuer Ressourcen zur Bekämpfung der Armut.

 

¿ Das Tameer-e-Pakistan-Programm wurde als Maßnahme zur Verringerung der Armut initiiert und dient dazu, die

Einkommensquellen für arme Menschen zu verbessern und

 

Beschäftigungsmöglichkeiten im gesamten Land zu schaffen.

 

¿ Small and Medium Enterprise (SME/Kleine und mittelständische Unternehmen) ist arbeitsintensiv und spielt eine

wichtige Rolle bei der Scha ung von Arbeitsplätzen. Die SME Bank wurde am 1. Januar 2002 mit dem primären Ziel der

finanziellen und geschäftlichen Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen gegründet.

 

Die aktuelle Regierung hat bisher keine weiteren Beschäftigungsprogramme in Leben gerufen.

 

Berufsausbildung - Weil sie die zentrale Rolle gut ausgebildeter und technisch geschulter Fachkräfte für eine gute

volkswirtschaftliche Entwicklung des gesamten Landes erkannt hat, hat die Regierung die Nationale Kommission zur

beru ichen und technischen Bildung (NAVTEC) in Leben gerufen. Aufgabe der Kommission ist es, politische Richtlinien

für die beru iche und technische Bildung zu erarbeiten und in diesem Bereich regulierend tätig zu sein, damit der

nationale und internationale Bedarf an Fachkräften besser gedeckt werden kann.

In den folgenden Fachgebieten werden Ausbildungsmaßnahmen angeboten:

 

¿ Dienstleistungen (Krankenpflege, Tourismus, IT und Telekommunikation)

 

¿ Baugewerbe

 

¿ Landwirtschaft, Milchproduktion und Viehzucht

 

¿ Feinmechanik

 

Ähnlich arbeitet der Rat für Beru iche Ausbildung in Punjab (PVTC), der von der Provinzregierung getragen wird. Er

bietet nachfrageorientierte Ausbildungen an und ist vor allem um die Vermittlung benachteiligter Jugendlicher

bemüht. Die verschiedenen Institute des Rates bieten folgende Ausbildungen an:

 

Computerreparatur und Wartung, Microsoft Unlimited Potential, EDV-gestütztes Textildesign, Betriebswirtschaftliche

EDV, Reparatur von Mobiltelefonen, Textilverarbeitung, Import / Export Dokumentation, EDV-gestütztes technisches

Zeichnen, KFZ-Elektriker, KFZ-Mechaniker, Stickerei, Schneiderei, Kosmetik

 

Es gibt im privaten Sektor viele NGOs und Institute, die berufliche Aus- und Weiterbildungen

 

anbieten

 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011)

 

Soziale Wohlfahrt

 

Die Overseas Pakistanis Foundation (OPF) wurde 1979 im Rahmen des Emigrations Erlasses gegründet. Ihr Ziel ist die

Unterstützung der im Ausland lebenden Pakistanis und ihre Familien bei den unterschiedlichsten Problemen. Ihre

Angebote umfassen ökonomische Hilfen, medizinische Versorgung.

 

Pakistan Bait-ul-Mal - Ministerium für Frauenentwicklung, soziale Wohlfahrt und Sonderausbildung: Die Pakistan Bait-

ul-Mal (PBM) ist eine autonome Behörde, die einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Armut durch die



verschiedenen Maßnahmen für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft leistet und Unvermögende, Witwen, Waisen,

Invaliden sowie schwache und andere bedürftige Menschenunterstützt. Die PBM vertritt Richtlinien und Programme,

die einen angemessenen Ausgleich zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der benachteiligten

Mitglieder der Gesellschaft schaffen.

 

Der NCRDP (National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons) und PCRDP (Provincial Council for the

Rehabilitation of Disabled Persons) wurden eingerichtet, um die Beschäftigung, das Wohl und die Rehabilitation

behinderter Personen sicherzustellen.

 

Die Abteilung für Frauenentwicklung des Ministeriums für Frauenentwicklung, soziale Wohlfahrt und

Sonderausbildung ist die Hauptinstitution zur Förderung der Integration von Frauen in den Planungs- und

Entwicklungsprozess. Das Ministerium umfasst namentlich die Abteilung für Frauenentwicklung sowie die Abteilung

für Sonderausbildung und soziale Wohlfahrt.

 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2011)

 

Die Overseas Pakistanis Foundation (OPF) hat zur Unterstützung von im Ausland lebenden Pakistanis bzw.

pakistanischen Staatsbürgern, die innerhalb von drei Jahren nach der Rückkehr nach Pakistan berufsunfähig werden,

ein Darlehensprogramm eingerichtet, in dessen Rahmen Anspruchsberechtigten bis zu 150.000 Rupien zur Verfügung

gestellt werden. Das Darlehen kann in 60 Monatsraten zurückgezahlt werden und dient in erster Linie dazu, diesen

Personen die Gründung eines kleinen Geschäfts oder Unternehmens zu ermöglichen.

Kontaktinformationen: Geschäftsführer OPF Tel. +92 51 9202457, Fax +92 51 9224335

 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010)

 

1.2.3. Behauptete Ausreisegründe aus dem Herkunftsstaat

 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass dem Beschwerdeführer in seinem Heimatland Pakistan eine begründete

Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung droht. Ebenso konnte unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände nicht

festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Pakistan der Gefahr einer Verfolgung aus

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen

Gesinnung iSd GFK ausgesetzt wäre.

 

Weiters konnte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden, dass eine Zurückweisung,

Zurück- oder Abschiebung nach Pakistan eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder dem Beschwerdeführer als Zivilperson eine

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines

internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde.

 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

 

II.1. Beweiswürdigung

 

II.1.1. Der AsylGH hat durch den vorliegenden

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.asylgh.gv.at
file:///

	TE AsylGH Erkenntnis 2013/07/08 E11 312756-2/2012
	JUSLINE Entscheidung


